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Sanierungssatzung
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
„Neuaubing – Westkreuz“

vom 26. Mai 2014

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 24.07.2012 (GVBI. S. 366) und gemäß § 142 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI I. S. 1548) geändert wor-
den ist, folgende Satzung:

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

(1)  Das Gebiet „Neuaubing – Westkreuz“ im Stadtbezirk 22  
Aubing – Lochhausen – Langwied wird als Sanierungsgebiet 
gemäß § 142 BauGB förmlich festgelegt. 
Das Sanierungsgebiet besteht aus den in der Anlage aufge-
führten Grundstücken der Gemarkung Aubing. Die Anlage 
ist Bestandteil dieser Satzung.

(2)  Der Umgriff des Sanierungsgebietes ergibt sich aus dem  
Lageplan im Maßstab 1:10.000 und dem Übersichtsplan im 

Maßstab 1:15.000 der Landeshauptstadt München vom  
Dezember 2013. Beide Pläne sind Bestandteil dieser Satzung.

(3)  Dieses Gebiet wird als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt 
und erhält die Bezeichnung „Neuaubing – Westkreuz“.

(4)  Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grund-
stückszusammenlegungen Flurstücke aufgelöst und neue 
Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücks-
teilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Be-
stimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.

§ 2 Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt.
Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vor-
schriften der §§ 152 bis 156 a BauGB ist ausgeschlossen.

§ 3 Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflich-
tige Vorhaben und Rechtsvorgänge finden mit Ausnahme von  
§ 144 Abs. 2 BauGB Anwendung.

§ 4 Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1)  Die Sanierungssatzung wird mit der Bekanntmachung  
gemäß § 143 Abs. 1 BauGB rechtsverbindlich.

(2) Sie gilt für die Dauer von 15 Jahren.

Der Stadtrat hat die Satzung am 09.04.2014 beschlossen.

Hinweis:

a)  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Vorschriften sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

 Unbeachtlich werden

 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und

 2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

b)  Die einschlägigen Vorschriften können während der allge-
meinen Dienstzeit im Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung, Hauptabteilung III/02, Blumenstraße 31, 80331 Mün-
chen eingesehen werden.

München, 26. Mai 2014 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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München, 26. Mai 2014 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Druckfehlerberichtigung
Aufgrund redaktioneller Änderungen wird die im Amtsblatt  
Nr. 14 vom 20.05.2014, S. 470 ff. veröffentlichte Betriebssatzung 
für die Münchner Stadtentwässerung vom 24.04.2014 erneut 
abgedruckt.

Betriebssatzung für die Münchner Stadtentwässerung

vom 24. April 2014

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
und 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBI. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2012 
(GVBI. S. 366), folgende Betriebssatzung:

§ 1 Gegenstand, Name, Stammkapital

(1) Die Stadtentwässerung der Landeshauptstadt München wird 
als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich 
gesondertes Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht und 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb gemäß Art. 
88 GO geführt.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Münchner Stadtentwäs-
serung“ (MSE).

(3) Aufgaben der MSE einschließlich etwaiger Hilfs- und Neben-
betriebe sind die schadlose Ableitung und Behandlung von  
Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und 
-besei tigung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnah-
men sowie Entsorgungsaufgaben, die der MSE aufgrund von 
Zweck vereinbarungen oder anderen vertraglichen Vereinbarun-
gen obliegen. Zum Aufgabenbereich gehören ferner hoheitliche  
Tä tigkeiten aufgrund der Entwässerungssatzung und der Ent-
wässerungsabgabensatzung der Landeshauptstadt München  
einschließlich des Erlasses von Verwaltungsakten und der Durch-
führung aller weiteren Maßnahmen im Vollzug.

(4) Zur Förderung der Aufgaben der MSE kann die Landes-
hauptstadt München für die MSE andere Unternehmen grün-
den, erwerben oder sich daran beteiligen.

(5) Die MSE wird ohne Stammkapital geführt.

§ 2 Organe

(1)  Zuständige Organe für die Angelegenheiten der MSE sind 
– die Werkleitung,  
– der Stadtentwässerungsausschuss als Werkausschuss,  
– die Vollversammlung des Stadtrates  
–  und die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister 

der Landeshauptstadt München.

(2) Die Befugnisse der Korreferentin bzw. des Korreferenten 
und der Verwaltungsbeirätin bzw. des Verwaltungsbeirats nach 
der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt
München gelten auch für das Aufgabengebiet der MSE.

§ 3 Werkleitung

(1) Die Werkleitung besteht aus der Ersten und der Zweiten 
Werkleiterin bzw. dem Ersten und dem Zweiten Werkleiter. Die 
Zweite Werkleiterin bzw. der Zweite Werkleiter ist die ständige 
Vertreterin bzw. der ständige Vertreter der Ersten Werkleiterin 
bzw. des Ersten Werkleiters.
Die Erste Werkleiterin bzw. der Erste Werkleiter leitet in Personal-
union den kaufmännischen Geschäftsbereich (im Wesentlichen 
Betriebswirtschaft, Personal, Recht, Zentrale Aufgaben), die 
Zweite Werkleiterin bzw. der Zweite Werkleiter leitet in Perso-

nalunion den technischen Geschäftsbereich (im Wesentlichen 
Klärwerke, Kanalnetz, Klärschlammbehandlung).
In ihren Geschäftsbereichen werden die Werkleiterinnen bzw. 
die Werkleiter im Verhinderungsfall jeweils durch Abwesenheits-
vertreterinnen bzw. Abwesenheitsvertreter vertreten.
ln die Werkleitung tritt bei Verhinderung der Ersten Werkleiterin 
bzw. des Ersten Werkleiters die Zweite bzw. der Zweite an ihre 
bzw. seine Stelle; die Abwesenheitsvertreterin bzw. der Abwe-
senheitsvertreter des kaufmännischen Werkbereichs tritt in die-
sem Fall in die Werkleitung ein.
Bei Verhinderung der Zweiten Werkleiterin bzw. des Zweiten 
Werkleiters tritt ihr bzw. sein Abwesenheitsvertreter an ihrer 
bzw. seiner Stelle in die Werkleitung ein.
Sind beide Werkleiterinnen bzw. Werkleiter verhindert, treten 
die Abwesenheitsvertreterinnen bzw. Abwesenheitsvertreter 
der Geschäftsbereiche in die Werkleitung ein. Dienstreisen be-
gründen keinen Verhinderungsfall. 

(2) Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte und entschei-
det in allen Angelegenheiten der MSE, soweit diese nicht kraft 
Gesetzes, dieser Satzung oder der dazu ergangenen Dienst-
anweisung anderen Organen vorbehalten sind. Die Werkleitung 
vollzieht die Beschlüsse des Stadtentwässerungsausschusses 
und der Vollversammlung des Stadtrates. Bei Meinungsver-
schiedenheiten innerhalb der Werkleitung entscheidet die Erste 
Werkleiterin bzw. der Erste Werkleiter unter schriftlicher Darle-
gung ihrer bzw. seiner Gründe.

(3) Die Erste Werkleiterin bzw. der Erste Werkleiter bereitet in 
den Angelegenheiten der MSE die Beschlüsse des Stadtent-
wässerungsausschusses und der Vollversammlung des Stadt-
rates vor und leitet die Vorlagen rechtzeitig der Baureferentin 
bzw. dem Baureferenten zu, die bzw. der gemäß § 8 Abs. 1 ver-
fährt. Die Werkleitung hat die Möglichkeit, im Stadtentwässe-
rungsausschuss und in der Vollversammlung ihre Position zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten vorzutragen und zu begründen.

(4) Die Erste Werkleiterin bzw. der Erste Werkleiter vertritt die 
Landeshauptstadt München in den laufenden Geschäften der 
MSE nach außen. Die Zweite Werkleiterin bzw. der zweite
Werkleiter zeichnet als ständige Vertreterin bzw. ständiger Ver-
treter ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses. Die Abwe-
senheitsvertreterinnen bzw. Abwesenheitsvertreter zeichnen 
mit dem Zusatz „ln Vertretung“.

(5) Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist Aufgabe der Ersten 
Werkleiterin bzw. des Ersten Werkleiters, soweit diese im Zu-
sammenhang mit den laufenden Geschäften der MSE steht.
Im Übrigen stimmt sich die Erste Werkleiterin bzw. der Erste 
Werkleiter mit der Baureferentin bzw. dem Baureferenten ab, 
diese bzw. dieser ggf. mit der Oberbürgermeisterin bzw. dem 
Oberbürgermeister ab.

(6) Die Werkleitung nimmt die ihr von der Oberbürgermeisterin 
bzw. dem Oberbürgermeister bzw. vom Stadtrat mit Zustim-
mung der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters 
nach Art. 88 Abs. 3 Satz 4 GO übertragenen personalrechtli-
chen Befugnisse gemäß Art. 43 Abs. 1 und 2 GO wahr.

(7) Die Erste Werkleiterin bzw. der Erste Werkleiter ist Dienst-
vorgesetzte bzw. Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Be-
amten der MSE und führt die Dienstaufsicht über sie und die 
bei der MSE tätigen Tarifbeschäftigten. Sie bzw. er entscheidet 
in allen Personal- und Organisationsangelegenheiten, soweit 
nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften, dieser Satzung, 
stadtweit geltender Vorgaben oder gesonderter Vereinbarungen 
andere Entscheidungskompetenzen gegeben sind.

(8) Für verpflichtende Erklärungen gilt Art. 38 Abs. 2 GO ent-
sprechend.

(9) Das Nähere regelt die Dienstanweisung für die Werkleitung.
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§ 4 Aufgaben des Stadtentwässerungsausschusses 

(1) Der Werkausschuss für die MSE trägt den Namen „Stadt-
entwässerungsausschuss“. Seine Aufgaben gemäß Art. 88 
Abs. 4 GO werden von den Mitgliedern des Bauausschusses
der Landeshauptstadt München wahrgenommen.

(2) Der Stadtentwässerungsausschuss wird als vorberatender 
Ausschuss in allen Angelegenheiten der MSE tätig, die der Be-
schlussfassung durch die Vollversammlung des Stadtrates
unterliegen.

(3) Der Stadtentwässerungsausschuss entscheidet gemäß Art. 
88 Abs. 4 GO als beschließender Ausschuss (Senat) insbeson-
dere über folgende Angelegenheiten der MSE:

  1.  Erlass, Änderung und Aufhebung der Dienstanweisung für 
die Werkleitung.

  2.  Projektgenehmigung bei Bauvorhaben mit Baukosten von 
mehr als 5 Mio. € sowie Genehmigung neuer Gesamtkosten 
bei Überschreitung der vom Stadtrat zuletzt genehmigten 
Kosten um mehr als 15 %, mindestens aber 2,5 Mio. €.

  3.  Genehmigung von im Vermögensplan nicht veranschlagten 
Ausgaben von mehr als 2,5 Mio. €; § 6 Abs. 1 Ziffer 5 bleibt 
unberührt.

  4.  Genehmigung von Mehrausgaben für Einzelvorhaben  
des Vermögensplans, die 15 % des vom Stadtrat zuletzt 
ge nehmigten Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von  
2,5 Mio. € übersteigen; § 6 Abs. 1 Ziffer 5 bleibt unberührt.

  5.  Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, soweit sie den 
Betrag von 0,5 Mio. € übersteigen, wenn sich das im Wirt-
schaftsplan veranschlagte Jahresergebnis voraussichtlich 
um mehr als 1/3 verschlechtern wird und die Ausgaben 
nicht lediglich zur Erfüllung einer bereits bestehenden recht-
lichen Verbindlichkeit getätigt werden müssen.

  6.  Vergabe von Lieferungen und Leistungen mit einem Auftrags-
wert von mehr als 2,5 Mio. € sowie Genehmigung eines 
neuen Auftragsgesamtwerts bei Überschreitung der vom 
Stadtrat zuletzt genehmigten Summe um mehr als 15 %. 
Für die Vergabe von Moderationen, Beratungen (Consul-
ting) und Gutachten gelten die Regelungen der Geschäfts-
ordnung des Stadtrates entsprechend.

  7.  Vergaben von Lieferungen und Leistungen mit einem Auf-
tragsgesamtwert von mehr als 0,5 Mio. €, bei denen ein 
Unterangebot vorliegt, das nicht als das annehmbarste den 
Zuschlag erhalten soll.

  8.  Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten mit einem Ge-
schäftswert von mehr als 250.000,– €.

  9.  Einleitung eines Rechtsstreits für die MSE von grundsätzli-
cher Bedeutung oder mit einem Streitwert von mehr als  
0,5 Mio. € sowie Abschluss von gerichtlichen und außerge-
richtlichen Vergleichen, wenn das Zugeständnis der MSE 
im Einzelfall mehr als 0,5 Mio. € beträgt, in den Fällen der 
Nr. 6 jedoch nur, wenn das Zugeständnis zu einer Erhöhung 
der vom Stadtrat genehmigten Vergabesumme zzgl. der 
genehmigten Überschreitung führt.

10.  Zuwendungen und Darlehenshingaben mit einem Gegen-
standswert von mehr als 50.000,– €, soweit sie im Wirt-
schaftsplan nicht veranschlagt sind.

11.  Neuabschluss und erhebliche Änderung bestehender 
Zweckvereinbarungen, soweit sie nicht nach den Regelun-

gen des KommZG der Genehmigungspflicht durch die 
Aufsichts behörde unterliegen.

12.  Ernennung, Beförderung, Abordnung oder Versetzung,  
Zuweisung an eine Einrichtung und Entlassung aller Beamtin-
nen und Beamten ab Besoldungsgruppe A 15 sowie Ein-
stellung, Höhergruppierung, Abordnung oder Versetzung, 
Zuweisung zu einem Dritten, Beschäftigung mittels Perso-
nalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 14 Tarifvertrag Versorgungs-
betriebe (TV-V) oder ab einem entsprechenden Entgelt.

(4) Der Gegenstandswert, der für die Zuständigkeit maßgebend 
ist, berechnet sich bei wiederkehrenden Leistungen nach dem 
einjährigen Anfall. Bei der Aufteilung von Arbeiten oder Liefe-
rungen ist der Gesamtwert maßgebend.

§ 5 Unterrichtung des Stadtentwässerungsausschusses

(1) Der Stadtentwässerungsausschuss besitzt gegenüber der 
Werkleitung der MSE ein umfassendes Auskunftsrecht.

(2) Die Erste Werkleiterin bzw. der Erste Werkleiter unterrichtet 
den Stadtentwässerungsausschuss halbjährlich über die Ent-
wicklung der Erträge und Aufwendungen, die Abwicklung
des Vermögens- und Erfolgsplans sowie außergewöhnliche 
Planungen und Aktivitäten insbesondere in der Öffentlichkeits- 
und Verbandsarbeit sowie der Unternehmensstrategie.
Bei dringlichen Angelegenheiten erfolgt die Unterrichtung un-
verzüglich. Die Berichte werden über die Oberbürgermeisterin 
bzw. den Oberbürgermeister dem Stadtentwässerungsaus-
schuss zugeleitet. Der Bericht über das zweite Halbjahr kann 
mit dem Jahresabschluss zusammengefasst werden.

§ 6 Aufgaben der Vollversammlung des Stadtrates

(1) Die Vollversammlung des Stadtrates ist für folgende Angele-
genheiten der MSE zuständig:

  1.  Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssatzung, der 
Entwässerungssatzung und der Entwässerungsabgaben-
satzung.

  2.  Bestellung und Abberufung der Werkleiterinnen bzw. Werk-
leiter sowie Festlegung der Anstellungsbedingungen der 
Werkleiterinnen bzw. Werkleiter.

  3.  Umwandlung der Rechtsform.

  4.  Festsetzung des Stammkapitals, Erhöhung oder Rückzah-
lung von Eigenkapital.

  5.  Beschluss des Wirtschaftsplans (Erfolgs- und Vermögens-
plan, Stellenplan, Finanzplanung) und seiner Änderungen.

  6.  Werkangelegenheiten, die der Genehmigung oder der  
Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde bedürfen (z. B. 
Abschluss genehmigungspflichtiger Zweckvereinbarun-
gen).

  7.  Entscheidung über Rahmenplanungen (z. B. Gesamtent-
wässerungsplan) sowie sonstige Grundsatzentscheidungen 
von erheblicher stadtpolitischer Bedeutung. 

  8.  Entscheidungen mit erheblicher Auswirkung auf die Gebüh-
ren, sofern durch die Berücksichtigung von Zielvorstellun-
gen, Randbedingungen und Vorgaben (z. B. stadtentwick-
lungspolitische Ziele) über die normale Aufgabenerledigung 
hinaus erhebliche Kostenauswirkungen entstehen.

  9.  Bestellung der Abschlussprüferin bzw. des Abschluss-
prüfers.
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10.  Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahres-
abschlusses, Verwendung des Jahresgewinns oder Abde-
ckung des Verlustes; Entlastung der Werkleitung.

11.  Bestellung und Abberufung der Abwesenheitsvertreterinnen 
bzw. Abwesenheitsvertreter.

(2) Die Vollversammlung des Stadtrates kann darüber hinaus im 
Einzelfall die Beschlussfassung über Angelegenheiten der 
MSE, die dem Stadtentwässerungsausschuss als beschließen-
dem Ausschuss (Senat) zugewiesen sind, an sich ziehen.

§ 7 Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeister

(1) Der Oberbürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister ob-
liegen die ihr bzw. ihm durch Gesetz vorbehaltenen Aufgaben. 
Sie bzw. er erlässt anstelle der Vollversammlung des Stadtrates 
und des Stadtentwässerungsausschusses dringliche Anord-
nungen und besorgt für diese unaufschiebbare Geschäfte. Sie 
bzw. er hat der Vollversammlung des Stadtrates oder dem 
Stadtentwässerungsausschuss als zuständigem Senat in der 
nächsten Sitzung hiervon Kenntnis zu geben. Das Recht der 
Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters, die Bera-
tungsgegenstände für den Stadtrat vorzubereiten, bleibt unbe-
rührt, soweit sie bzw. er es nicht auf die Baureferentin bzw. den 
Baureferenten übertragen hat.

(2) Die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister ist 
Dienstvorgesetzte bzw. Dienstvorgesetzter der im Beamten-
verhältnis stehenden Werkleiterinnen bzw. Werkleiter und  
Vorgesetzte bzw. Vorgesetzter der nicht im Beamtenverhältnis 
stehenden Werkleiterinnen bzw. Werkleiter und lnhaberin bzw. 
lnhaber der Dienstaufsicht über die Werkleiterinnen bzw.
Werkleiter. Sie bzw. er kann diese Aufgabe auf die Baureferen-
tin bzw. den Baureferenten übertragen.

§ 8 Baureferentin bzw. Baureferent

(1) Die Baureferentin bzw. der Baureferent als die bzw. der nach 
dem Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt München 
für die MSE zuständige berufsmäßige Stadträtin bzw. Stadtrat 
bringt die Vorlagen in den Stadtrat ein, trägt dort vor und stellt 
die Anträge. Sie bzw. er hat vorbehaltlich der Fälle des § 9 Abs. 
2 Satz 3 alle stadtratspflichtigen Angelegenheiten der MSE ge-
genüber der Oberbürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister 
und den Stadtratsgremien zu vertreten. Ändert die Baureferen-
tin bzw. der Baureferent die von der Werkleitung vorbereitete 
Stadtratsvorlage, wird auf Verlangen der Werkleitung deren ab-
weichende Auffassung in der Vorlage dargestellt. Die Baurefe-
rentin bzw. der Baureferent unterzeichnet die Vorlagen für den 
Stadtrat und für die Stadtratskommissionen und lädt zu Sitzun-
gen von Stadtratskommissionen ein. Ferner ist ihr bzw. ihm die 
abschließende Mitzeichnung von Beschlussvorlagen anderer 
Referate vorbehalten. 

(2) Die Baureferentin bzw. der Baureferent lädt die Werkleitung 
bei Bedarf zu einer Konferenz ein, in der grundsätzliche Ange-
legenheiten der MSE besprochen werden. Die Baureferentin
bzw. der Baureferent legt unter Berücksichtigung von Anmel-
dungen der Werkleitung die Tagesordnung fest und leitet die 
Konferenz.

(3) Die Erste Werkleiterin bzw. der Erste Werkleiter leitet der 
Baureferentin bzw. dem Baureferenten rechtzeitig die Entwürfe 
über den Wirtschaftsplan sowie die Nachträge hierzu und den 
Jahresabschluss zur Abstimmung zu.

(4) Die Werkleitung unterrichtet die Baureferentin bzw. den Bau-
referenten rechtzeitig schriftlich über alle Themen, die grund-
sätzliche, politische oder öffentlichkeitswirksame Bedeutung
haben. Unabhängig hiervon hat die Werkleitung der Baurefe-
rentin bzw. dem Baureferenten auf deren bzw. dessen Wunsch 

unverzüglich alle Berichte oder sonstigen Informationen zu
übermitteln.

(5) Folgende Angelegenheiten erledigen die Baureferentin bzw. 
der Baureferent und die Erste Werkleiterin bzw. der Erste Werk-
leiter gemeinsam:

1.  Vorgänge von besonderer kommunal-, unternehmenspoliti-
scher oder öffentlichkeitswirksamer Bedeutung. Dies gilt  
insbesondere für Konzeptionen zur Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, bedeutsame Presseverlautbarungen und Presse-
konferenzen sowie für wichtige Initiativen. Die Baureferentin 
bzw. der Baureferent stimmt sich ggf. mit der Oberbürger-
meisterin bzw. dem Oberbürgermeister ab.

2.  Organisatorische Fragen, soweit sie Auswirkungen auf Be-
reiche des Baureferats haben.

3.  Schreiben der MSE unmittelbar an die Stadtspitze, ehren-
amtliche Stadträtinnen bzw. Stadträte oder sonstige politi-
sche Mandatsträgerinnen bzw. Mandatsträger mit Ausnahme 
der Angehörigen der Bezirksausschüsse.

4.  Einladungen von Personen und Vereinigungen, deren  
Stellung und Bedeutung es geboten erscheinen lassen, die 
Einladung gemeinsam durch die Baureferentin bzw. den 
Baureferenten und die Werkleitung vornehmen zu lassen.

5.  Genehmigung der Teilnahme an politischen Veranstaltungen.

(6) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährden-
de Mindererträge zu erwarten oder werden erfolgsgefährdende 
Mehraufwendungen nötig, hat die Erste Werkleiterin bzw. der
Erste Werkleiter die Baureferentin bzw. den Baureferenten un-
verzüglich zu unterrichten. Diese bzw. dieser hat unverzüglich 
die Oberbürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister zu
unterrichten.

(7) Die Baureferentin bzw. der Baureferent kann sich durch 
ihre(n) bzw. seine(n) ständige Vertreterin bzw. ständigen Vertre-
ter vertreten lassen.

§ 9 Zusammenarbeit mit städtischen Referaten, Dienststel-
len und Eigenbetrieben

(1) Die Werkleitung, die Baureferentin bzw. der Baureferent und 
die anderen jeweils betroffenen städtischen Referate, Eigenbe-
triebe und Dienststellen arbeiten vertrauensvoll zusammen. Dabei 
werden die stadtweit geltenden Regelungen und Ziele beachtet.

(2) Die MSE unterrichtet die jeweils betroffenen städtischen Re-
ferate, Eigenbetriebe und Dienststellen rechtzeitig über wichtige 
Planungen und Vorhaben. Die Zuständigkeiten der städtischen 
Referate, Eigenbetriebe und Dienststellen bleiben unberührt. 
Insbesondere bringt die Personal- und Organisationsreferentin 
bzw. der Personal- und Organisationsreferent die Vorlagen ge-
mäß Art. 43 Abs. 1, 32 Abs. 2 Nr. 3 GO in den Stadtrat ein, 
trägt vor und stellt die Anträge.

(3) Die MSE kann mit dem Baureferat oder anderen städtischen 
Referaten, Eigenbetrieben und Dienststellen die Bearbeitung 
von Werkangelegenheiten und die Erledigung von Aufgaben
des Hoheitsbereichs vereinbaren.

(4) Zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Satzung bestehen-
de oder künftig hinzutretende stadtweit gültige Regelungen und 
Dienstvereinbarungen gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung 
auch für die MSE.

§ 10 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Es gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über 
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Wirtschaftsführung und Rechnungswesen. Das Wirtschaftsjahr 
der MSE ist das Kalenderjahr.

(2) Der Stadtkämmerei sind der Wirtschaftsplan, die Nachträge 
und der Jahresabschluss zuzuleiten.

(3) Die Interne Revision obliegt der MSE. Die gesetzlichen Auf-
gaben der örtlichen und überörtlichen Prüfungsorgane (Rech-
nungsprüfungsausschuss, Revisionsamt bzw. Kommunaler 
Prüfungsverband) bleiben unberührt.

§ 11 Kassenwirtschaft

Für die MSE wird eine gesonderte Kasse innerhalb des Kassen- 
und Steueramtes geführt.

§ 12 Personalvertretung

Die auf Gesetz, Tarifvertrag, Dienstvereinbarung oder Stadtrats-
beschluss beruhenden Zuständigkeiten der Personalvertretung 
bleiben unberührt. Die Dreistufigkeit der Personalvertretung
bleibt erhalten.

§ 13 lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung für die Münchner Stadt-
entwässerung vom 20. Juni 2001 (MüABI. S. 269), zuletzt geän-
dert am 17.02.2005 (MüABI. S. 59), außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 09.04.2014 beschlossen.

München, 24. April 2014 Christian Ude
  Oberbürgermeister 

Vorbescheidsverfahren
Zustellung des Vorbescheides

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Der Firma Activ Development GmbH & Co. KG wurde mit Be-
scheid vom 08.04.2014 gemäß Art. 71 BayBO folgender Vorbe-
scheid für den
Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage auf dem Grundstück 
Auf dem Wasen 4 - 6 , Fl.Nr. 347/4, Gemarkung Berg am Laim 
erteilt:

Zu Ihrem Antrag vom 04.12.2013 nach Pl.Nr. 2013-028627 er-
geht hiermit folgender Vorbescheid::

Beschreibung des Vorhabens:

Das Vorhaben beurteilt sich planungsrechtlich nach § 30 Abs. 1 
BauGB. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechts-
verbindlichen Bebauungsplans Nr. 26, rechtsverbindlich seit 
1968. Festgesetzt sind WA, GFZ 0,5, Grundflächen 3 x 270 qm 
(810 qm), II Geschosse, Satteldach, Eigentümerweg, oberirdi-
sche Stellplätze, Kinderspielplatz.

Zum Bauvorhaben werden 3 Varianten abgefragt. In der Varian-
te 1 werden die Bebauung zur Truderinger Str. 3-geschossig 
und die Bebauung entlang „Auf dem Wasen“ 4-geschossig ab-
gefragt. In der gesamten Wohnanlage soll 40 % geförderter 

Wohnungsbau realisiert werden. Die Varianten 2 und 3 wurden 
vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung negativ beur-
teilt.

Variante 1

Frage 1: Wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 26 (7076) hinsichtlich des Maßes der Nut-
zung mit einer zulässigen GFZ von 0,5 auf eine GFZ von 1,20 
wie sie in den Plänen zur anliegenden VARIANTE 1 dargestellt 
sind, zugestimmt?

Antwort: Ja. Eine Befreiung wird in Aussicht gestellt. 
Der Antragsteller verpflichtet sich, den sogenannten „40%-Be-
schluss“ zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus des Stadt-
rates der LH München umzusetzen und 40 % der zusätzlich zu 
einer GFZ von 0,5 geschaffenen Geschossfläche im geförder-
ten Wohnungsbau zu erstellen.

Hinweis: In diesem Gebiet gilt sowohl die Krippen- als auch die 
Kindergartenversorgung als nicht gesichert. Deshalb wird dem 
Antragsteller empfohlen, eine KiTa - Einrichtung vorzusehen.

Frage 2: Wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 26 (7076) hinsichtlich der Einhaltung der 
Baugrenzen zugestimmt, so dass eine Überschreitung wie dar-
gestellt möglich ist?

Antwort: Ja. Eine Befreiung wird in Aussicht gestellt.

Frage 3: Wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 26 (7076) hinsichtlich der Herstellung des 
Erschließungsweges in der Grundstücksmitte zugestimmt?

Antwort: Ja. Eine Befreiung wird in Aussicht gestellt.

Frage 4: Wird einer Drehung der in Bebauungsplan festgeleg-
ten Firstrichtung im Baufeld nordöstlich, nordwestlich und süd-
westlich zugestimmt?

Antwort: Ja. Eine Befreiung wird in Aussicht gestellt.

Frage 5: Wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 26 (7076) hinsichtlich der Einhaltung der 
Geschossigkeit zugestimmt, so dass entlang der Truderinger-
straße eine dreigeschossige Bebauung plus Dach, entlang der 
Straße "Auf-dem-Wasen" und auf dem südwestlichen Baufeld 
eine viergeschossige Bebauung plus Dach möglich ist?

Antwort: Ja. Eine Befreiung wird in Aussicht gestellt.

Frage 6: Wird einer Befreiung von den Festsetzungen des  
Bebauungsplanes Nr. 26 (7076) hinsichtlich der Einhaltung der 
angegebenen Grundflächen in den einzelnen Baufeldern zuge-
stimmt?

Antwort: Ja. Eine Befreiung wird in Aussicht gestellt.

Frage 7: Wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 26 (7076) hinsichtlich der Einhaltung der 
Fläche für Stellplätze zugunsten einer Tiefgarage mit Zufahrt 
aus der Straße "Auf-dem-Wasen" zugestimmt?

Antwort: Ja. Eine Befreiung wird in Aussicht gestellt.

Frage 8: Wird der Baumfällung der Bäume Nr.: 25, 27, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 und 58 wie im 
Baumbestandsplan dargestellt zugestimmt?

Antwort: Es kann für ein dem Vorbescheid entsprechendes Vor-
haben das Einverständnis zu der in den späteren Baubescheid 
aufzunehmenden Genehmigung nach §§ 1 und 5 der Baum-
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schutzverordnung (BaumschutzV) vom 11.02.2013 für folgen-
den Baumbestand in Aussicht gestellt werden:
Fällung von 15 Bäumen (Nr. 25,27,31,33,35,36,37,46,47,48,49,
50,51,52,58) - im Plan rot markiert -
Darüber hinaus werden die Bäume 30,34 und 43 zur Fällung 
beantragt. Diese unterliegen nicht der BaumschutzV und kön-
nen daher genehmigungsfrei entfernt werden.  
Nach § 7(2) BaumschutzV orientiert sich die Anzahl der Ersatz-
pflanzungen an der Vitalität und der ökologischen Bedeutung 
der zur Beseitigung vorgesehenen Gehölze. Nach Wertung die-
ser Faktoren ergibt sich für dieses Bauvorhaben eine Kompen-
sationsbedarf von 14 Ersatzbäumen.

Nachbarwürdigung:
Die Nachbarn der Flurnummern 350/2 und 418/20,  haben den 
Baueingabeplan nicht unterschrieben. Das Bauvorhaben ent-
spricht den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die im Vorbe-
scheidsverfahren geprüft wurden, nachbarrechtlich geschützte 
Belange werden nicht beeinträchtigt; insbesondere werden  
keine Befreiungen oder Abweichungen in Aussicht gestellt, die 
nachbarrechtlich von Bedeutung sind.

Die Zustellung des Vorbescheides an die Nachbarn nach Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird auf Grund der Vielzahl der Betei-
ligten entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 1 BayBO durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen.

–  Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) 
ist unzulässig.

–  Eine Klage, die sich allein gegen die Höhe der Kosten richtet, 
hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 VwGO). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Adresse s.o.) Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Klage zu stellen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). 
Bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten  
(§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 VwGO) ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 
VwGO an das Bayerische Verwaltungsgericht München nur 
zulässig, wenn die Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV, Lokalbau-
kommission einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
ganz oder zum Teil abgelehnt hat oder über diesen Antrag 
ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in angemesse-
ner Frist sachlich nicht entschieden hat oder die Vollstre-
ckung droht (§ 80 Abs. 6 VwGO). 

Diese Anträge hemmen nicht den Lauf der Rechtsmittelfrist. 
D.h. nur eine Klageerhebung verhindert, dass der Bescheid 
bestandskräftig wird.

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Hinweise:

Die Nachbarn können die Akten des Verfahrens bei der Landes-
hauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 
Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, Blumenstr. 19,  
Zimmer 338, einsehen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin 
unter der Telefonnummer 
(0 89) 2 33-2 45 97.

Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt  
München als bewirkt.

München, 5. Juni 2014  Landeshauptstadt München
   Referat für Stadtplanung  

und Bauordnung – HA IV 
Lokalbaukommission

Fälligkeit der Zweitwohnungsteuer des Jahres 2014
am 01. Juli 2014 

Die Stadtkämmerei erinnert alle Steuerpflichtigen daran, dass 
die für das Besteuerungsjahr 2014 fällig werdende Zweitwoh-
nungsteuer bis spätestens

01. Juli 2014

an das Kassen- und Steueramt zu entrichten ist.

Durch die rechtzeitige Begleichung der Schuldigkeiten werden 
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Kosten für weitere 
Maßnahmen vermieden.

Diese Erinnerung ist nicht zu beachten, wenn das Kassen- und 
Steueramt bereits zur Abbuchung ermächtigt ist oder ein ent-
sprechendes SEPA-Basislastschriftmandat rechtzeitig beim 
Kassen- und Steueramt eingeht.

Bei eigenen Einzahlungen bzw. Überweisungen bitten wir un-
bedingt die dreizehnstellige Kassenkonto-Nummer anzugeben. 
Sie finden die Nummer auf Ihrem letzten Bescheid.

Die Stadt München bedankt sich bereits an dieser Stelle für 
eine pünktliche Zahlung, die hilft, die vielfältigen Aufgaben zum 
Wohl der Münchner Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin er-
füllen zu können.

Wir bitten zu beachten, dass entgegen der Praxis in den ver-
gangenen Jahren keine gesonderte Zahlungserinnerung für die 
fällig werdende Zweitwohnungsteuer mehr ergeht.

Abschließend noch ein Hinweis:
Die Teilnahme am SEPA - Lastschriftverfahren erspart den Zah-
lungspflichtigen die Terminüberwachung und erleichtert den 
Zahlungsverkehr.
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Konten des Kassen- und Steueramtes bei Geldinstituten  
in München

Für Überweisungen mit IBAN und BIC:

Postbank München IBAN: DE78 7001 0080 0000 9198 03 
  BIC: PBNKDEFFXXX
Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00 
  BIC: SSKMDEMMXXX
HypoVereinsbank  IBAN: DE34 7002 0270 0000 0813 00 
München BIC: HYVEDEMMXXX

Postbank München Kto.-Nr. 919 803 BLZ: 700 100 80
Stadtsparkasse München Kto.-Nr. 203 000 BLZ: 701 500 00
HypoVereinsbank  
München Kto.-Nr.   81 300 BLZ: 700 202 70

München, 20. Juni 2014 Stadtkämmerei
  Kassen- und Steueramt

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen  
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

Geschäftsstelle FB-SM 18391854 Gelomania GmbH
Geschäftsstelle GB032 3001732241 Manuela Hrabal
Geschäftsstelle GS  06 32072167 Mithad Calakovic
Geschäftsstelle GS  07 31454655 Torsten Meineke
Geschäftsstelle GS  08 31366859 Gabriele Schell
Geschäftsstelle GS  10 3001696685  Christiane Bräuninger
Geschäftsstelle GS  14 3001647407 Dr. Sohail Ahmed
Geschäftsstelle GS  26 26018770  Walter u. Susanna 

Schuster
Geschäftsstelle GS  41 3000471460  Maximilian u.  Maria 

Schiemann
Geschäftsstelle GS  42 42039677 Josef Metzinger und 
   Margarete Metzinger NL
Geschäftsstelle GS  46 46018800  Georg u. Caecilia Wörl
Geschäftsstelle GS  60 60310299  Nikolaus Mayerbacher NL
Geschäftsstelle GS  62 62305404 Susanne Connerth
Geschäftsstelle GS  66 87391744 Emma Bechaalani
Geschäftsstelle GS  90 3000964035 Waltraut Osinski NL
Geschäftsstelle GS  99 107061731  Irene Grünig-Zacherl NL
Geschäftsstelle GS  99 107032104  Irene Grünig-Zacherl NL
Geschäftsstelle GS  99 99042087 Walburga Schenk
Geschäftsstelle GS 115 3001137391 Fridoline Riederer 
Geschäftsstelle PB023 62046545 Bruno Nitsche
Geschäftsstelle PB087 3000477459 Dirk Steitz
Geschäftsstelle PB087 24018772 Werner Seitz
Geschäftsstelle PB109 3001095979 Gunnar Dornburg
Geschäftsstelle PB-SM 3000763890 Margareta Kaeser
Geschäftsstelle PB-SM 100000355 Margareta Kaeser
Geschäftsstelle SM-2 3000643639 Josef Zambelli
Geschäftsstelle  
ZS-MF-MU 88049325 Charlotte Grieser NL
Geschäftsstelle  
ZP-KB-1 97303101 Rosina Scheibel NL

Es wurde am 03.06.2014 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufgefor-
dert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 03.06.2014 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 03.09.2014 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 München, 
anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb der  
gesetzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden nach 
Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, 3. Juni  2014  Stadtsparkasse München
   Recht und Forderungs-

management 
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Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 03.03.2014 als verloren  
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
03.06.2014 für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene  
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen  
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

Geschäftsstelle FB004 115079691 Angela Katja Palermo
Geschäftsstelle FB008 908559826 Hartger Peterseil
Geschäftsstelle FB111 111318747 Gerhard Zehdnicker
Geschäftsstelle FS-HE 908037187 Dr. Christian Haelbig
Geschäftsstelle GS 02 3001695034 Aurick Peiciu
Geschäftsstelle GS 02 902034123 Christine Schmidt
Geschäftsstelle GS 02 3001638398 Christine Schmidt
Geschäftsstelle GS 07 907349922 Tanja Jovanovic
Geschäftsstelle GS 10 10069748 Bernd Heydecker
Geschäftsstelle GS 10 10527414 Wolfgang und  Melanie 
  Nauder
Geschäftsstelle GS 10 10561850 Georg Döllel
Geschäftsstelle GS 14 3001132939 Ingrid Schachermeier
Geschäftsstelle GS 21 3001065865  Dr. Klaus und Eva Adam
Geschäftsstelle GS 22  903357598 Michael Müller
Geschäftsstelle GS 31 31050974 Dijana Mitrovic
Geschäftsstelle GS 36 3000875868 Karl Kubitza
Geschäftsstelle GS 36 36527786 Karl Kubitza
Geschäftsstelle GS 36 36527778 Karl Kubitza
Geschäftsstelle GS 37 908325913 Kurt Seibold
Geschäftsstelle GS 40 3000937882 Wilfried Hülser
Geschäftsstelle GS 42 42025387 Therese Urban
Geschäftsstelle GS 58 58670993 Gundelinde Spengler
Geschäftsstelle GS 58 58044702 Josef Schelle NL
Geschäftsstelle PB004 3000439749 Vernon Lacey
Geschäftsstelle PB010 82086125 Dario Durasevic
Geschäftsstelle PB028 73052201 Georg Hunner
Geschäftsstelle PB087 3001102403 Ruth Praml
Geschäftsstelle PB109 36035533 Roland Kloeck
Geschäftsstelle PB-SM 907086144 Marianne Finsterer NL
Geschäftsstelle PB-SM 907316707 Marianne Finsterer NL
Geschäftsstelle PB-SM 907053375 Marianne Finsterer NL
Geschäftsstelle SM-2 77045169 Mitja Daniel Krebs
Geschäftsstelle  
ZF-FB-3 1398015  Firma PREMICON AG

Geschäftsstelle  
ZP-KB-1 10089423  Werner und Christine Ritter
Geschäftsstelle  
ZS-MF-SB 98019334 Annette Schwarzer

München, 3. Juni  2014  Stadtsparkasse München
   Recht und Forderungs-

management

Verlust eines Dienstausweises

Der Dienstausweis Nr. 11/SozR/168, ausgestellt am 29. 01. 
2013, ist abhanden gekommen.

Der Ausweis wird für ungültig erklärt.
Vor Missbrauch wird gewarnt.

München, 5. Juni 2014 Sozialreferat 
  Zentrale 
  S-Z-P/LG
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Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen

Zivilprozessordnung. Mit Gerichtsverfassungsgesetz.  
Kommentar. Hrsg. von Hans-Joachim Musielak. – 11.,  
neu-bearb. Aufl. – München: Vahlen, 2014. XXXVII, 3140 S.  
ISBN 978-3-8006-4719-4; € 169.–

Der „Musielak“ informiert umfassend über alle Fragen, die sich 
bei der Anwendung der ZPO in der gerichtlichen und anwaltli-
chen Praxis stellen. Bei jeder einschlägigen Vorschrift finden 
sich Hinweise für die Berechnung der Gerichtskosten und der 
Anwaltsgebühren. Eingehend erläutert werden die Themen Zu-
stellungsrecht, Zwangsvollstreckung und Europäisches Zivil-
prozessrecht.
Die Neuauflage mit Stand 1. Januar 2014 berücksichtigt die  
aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen seit der  
Vorauflage, u.a. das Gesetz zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs, das Gesetz zur Änderung des Prozesskosten-
hilfe- und Beratungshilferechts, das Gesetz zur Intensivierung 
des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen Ver-
fahren. 

Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Hrsg. 
von Heinz-Bernd Wabnitz und Thomas Janovsky. – 4., neu 
bearb. und erw. Aufl. – München: Beck, 2014. XLVI, 1958 S. 
ISBN 978-3-406-64373-6; € 159.– 

Das Handbuch behandelt ausführlich die tatsächlichen und 
rechtlichen Aspekte der Wirtschaftskriminalität. Die typischen 
Betätigungsfelder, Organisationsformen, Vorgehensweisen und 
Zielrichtungen des Wirtschaftsstraftäters werden anschaulich 
dargestellt, dabei werden die spezifischen straf- und strafpro-
zessrechtlichen Fragen erläutert und über ermittlungstechni-
sche Probleme informiert.
Ein interdisziplinäres Team von Juristen aus Justiz, Wirtschaft 
und Kanzleien, Mitarbeitern in Zollkriminal-, Landeskriminal- 
und Finanzämtern bringt seine vielfältigen Erfahrungen ein. 
Die Neuauflage verarbeitet auf dem Stand Herbst 2013 alle ge-
setzlichen Änderungen der vergangenen Jahre und trägt den 
sich wandelnden Erscheinungsformen wirtschaftskriminellen 
Handelns Rechnung. So wurde ein neues Kapitel zur Compli-
ance und zum Handels- und Gesellschaftsstrafrecht aufgenom-
men. Zur Strafbarkeit unternehmerischer Entscheidungen (Ma-
nagerkriminalität) wird ausführlich Stellung genommen. Es gibt 
erweiterte Ausführungen zu den Bereichen Geldwäsche, orga-
nisierte Kriminalität, Internetkriminalität und internationale 
Rechtshilfe. Zudem wird die Verständigung im Strafverfahren in 
Wirtschaftsstrafsachen dargestellt.
Die einzelnen Kapitel des Handbuches sind in sich abgeschlos-
sen, sodass auch eine verständliche Lektüre abschnittweise 
möglich ist.

Marburger, Horst und Dirk Dahm: Ehrenamt: Sozialrechtlich 
voll abgesichert. Nutzen Sie Ihre Rechte und Ansprüche 
aus Unfall- und Rentenversicherung. – 2., aktual. Aufl. –  
Regensburg: Walhalla, 2014. 152 S. (Walhalla Rechtshilfen) 
ISBN 978-3-8029-3501-5; € 9,95.

Das bürgerschaftliche Engagement nimmt immer mehr zu, ohne 
dass sich die Organisationen oder die Bürger über die Risiken 
bewusst sind. Häufig kennen die Betroffenen nicht ihre gesetz-
lichen Ansprüche gegen die Sozialleistungsträger. Ansprüche 
bestehen insbesondere in der gesetzlichen Unfallversicherung 
und in der Rentenversicherung.
Der Band informiert über die Anspruchsmöglichkeiten und die 
jeweiligen Leistungen. Einrichtungen, die ehrenamtliche Tätig-
keiten organisieren, sollen aufgeklärt werden, wie sie die versi-
cherungsmäßige Absicherung ihrer Ehrenamtlichen erreichen 
können. 

Handbuch der Bauvergabe. Hrsg. v. Inge Jagenburg und 
Sebastian Baldringer. Begründet v. Gudrun Lampe-Helbig. – 
3. Aufl. – München: Beck, 2014. XXVIII, 348 S.  
ISBN 978-3-406-56399-7; € 99.– 

Das Handbuch informiert über die Vergabe von öffentlichen 
Bauaufträgen und stellt – geordnet nach den jeweiligen Verga-
beregelungen – chronologisch und praxisorientiert den Ablauf 
des Vergabeverfahrens dar. Die Durchführung einer rechtsfehler-
freien Vergabe und schwierige Verfahrensfragen werden behan-
delt, etwa zur Leistungsbeschreibung oder zu den Eignungs-
anforderungen und zur Wertung der Angebote. 
Nach einer Einführung zur Entwicklung und Systematik des 
Bauvergaberechts umfasst das Handbuch folgende Themen:
– VOB/A, Basis- und EG-Paragraphen (VOB/A 2012)
– Vergabeverordnung (VgV 2013)
– Sektorenverordnung
–  Primärrechtsschutz oberhalb und unterhalb der Schwellen-

werte
– Schadensersatzansprüche
– Zuwendungsrecht.

Erbrecht. Hrsg. v. Wolfgang Burandt und Dieter Rojahn.  
– 2., neubearb. Aufl. – München: Beck, 2014. XXI, 1934 S. 
(Beck’sche Kurz-Kommentare; 65) ISBN 978-3-406-65752-8; 
€ 199.– 

Der Querschnittskommentar in der Reihe der grauen Kommen-
tare des Beck-Verlages erläutert neben den erbrechtlichen  
Vorschriften des BGB (§§ 1922 ff. BGB) wichtige erbrechtliche 
Nebengesetze. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Verfahrensrecht 
(FamFG, ZPO, BeurkG, GBO). Zudem werden ausgewählte 
Vorschriften des EGBGB kommentiert und durch einige Länder-
berichte ergänzt. Neu hinzugekommen sind Berichte zu den 
Ländern Österreich, Schweiz, Bosnien-Herzegowina und Monte-
negro.
Das Werk enthält eine komplette Kommentierung des Erbschaft- 
und Schenkungsteuergesetzes und erläutert die einkommen-
steuerrechtlich relevanten Vorschriften. Abgerundet wird der 
Kommentar mit Ausführungen zum anwaltlichen Vergütungs-
recht.
In der Neuauflage werden im Zivilrecht die Kommentierungen 
um die Themen Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreu-
ungsverfügung ergänzt. Neu aufgenommen wurde das Thema 
„digitaler Nachlass“. Die Neuerungen durch das 2. KostRMoG 
sind eingearbeitet. Im Bereich des internationalen Erbrechts 
werden die für die Praxis wichtigsten Vorschriften der Europäi-
schen Erbrechtsverordnung kommentiert.
Ein sehr detailliertes Sachverzeichnis erschließt das Werk.
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Mayer, Günter: Richtig handeln im Trauerfall.  
Vorsorge treffen zu Lebzeiten für sich selbst und andere. 
Kostspielige Fehler vermeiden. – 6. aktual. Aufl. –  
Regensburg: Walhalla, 2014. 176 S. (Walhalla Rechtshilfen)  
ISBN 978-3-8029-3496-4; € 9,95. 

Der Ratgeber erläutert verständlich, was Angehörige nach  
einem Todesfall beachten müssen, um alle notwendigen Rege-
lungen schnell und richtig zu treffen. Behandelt werden Fragen, 
was im Umgang mit dem Beerdigungsinstitut, der Bank, den 
Versicherungen und dem Nachlassgericht zu bedenken ist. 
Aber auch Fragen zur Aufgabe einer Mietwohnung werden  
angesprochen. Zudem widmet sich ein Kapitel der Erbschaft-
steuer. 
Der Autor gibt viele Anregungen, welche Regelungen noch zu 
Lebzeiten getroffen werden können, um mögliche Komplikatio-
nen bereits im Vorfeld zu vermeiden. Mustertexte sowie Erläu-
terungen zum Bestattungsrecht in den unterschiedlichen  
Bundesländern runden den Ratgeber ab.

Handbuch der Geschäfts- und Wohnraummiete.  
Hrsg. von Wolf-Rüdiger Bub und Hans-Jörg Kraemer. –  
4., überarb. Aufl. – München: Beck, 2014. LVI, 2145 S.  
ISBN 978-3-406-52340-3; € 169.–

Das Handbuch „Bub/Treier“ behandelt den Bereich Geschäfts- 
und Wohnraummiete in allen Facetten in einem Band mit Stand 
Herbst 2013. Das Werk ist in Rechtsprechung und Praxis sehr 
gut eingeführt und wird in den Gerichtsentscheidungen zitiert. 
Eingearbeitet wurden alle großen Reformen seit der letzten Auf-
lage, u.a. das Mietrechtsreformgesetz 2001, Gesetz zur Reform 
des Wohnungsbaurechts 2001, Mietrechtsänderungsgesetz 
(MietRÄndG) 2013. Die umfangreiche, zwischenzeitlich ergan-
gene Rechtsprechung wurde eingearbeitet. Ein besonderes  
Augenmerk lag auf der BGH-Rechtsprechung. Die gesamte  
relevante Literatur wurde berücksichtigt.
Im Aufbau orientiert sich das Werk am Ablauf des Mietverhält-
nisses: von den Vertragsverhandlungen bis zur Abwicklung 
nach Beendigung. In Spezialkapiteln werden Fragen der Verjäh-
rung, der Zwangsvollstreckung, des Mietprozesses und der 
Versicherung geklärt.
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein differenziertes 
Sachregister erschließen das Standardwerk.
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